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Notwendigkeit

Die Notwendigkeit für die Er-
neuerung des Waschplatzes auf 
dem Gelände des Bauhofes 
besteht, weil der dort verbaute 
Benzinabscheider, ein 
Leichtflüssigkeitsabscheider der 
Klasse II ist, der die im Abwasser 
enthaltenen Leichtflüssigkeiten 
nur durch Schwerkraft abscheiden 
kann. 
Beim Säubern der Fahrzeuge 
bilden sich jedoch eine Art Öl- und 
Wasserschaum, weshalb ein 
Koaleszenzabscheider, also ein 
Leichtflüssigkeitsabscheider der 
Klasse I notwendig ist.



Notwendigkeit

Die derzeit gepflasterte Fläche des vorh. 

Waschplatzes muss durch eine Betonplatte 

ersetzt werden, um ein Versickern des 

belasteten Abwassers in das Erdreich und 

damit in das Grundwasser zu verhindern. 

Somit entspricht die Nutzung des 

vorhandenen Waschplatzes auf dem 

Bauhofgelände aus Naturschutzgründen 

derzeit nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. 

Der vorhandene Abscheider erfüllt die EN 858 

und die nationale Ergänzungsnorm DIN 1999-

100 nicht! 

Der Landkreis als Aufsichtsbehörde hat die 

Gemeinde aufgefordert hier, eine Anpassung 

an die mittlerweile geltenden gesetzlichen 

Vorgaben vorzunehmen.                                    

Die Investitionskosten für die Erneuerung des 

Abscheiders und den Bau einer Bodenplatte 

betragen ca. 25.000,- €.



Übersicht geplante Erneuerung 

Die Position des Waschplatzes auf dem 
Gelände des Bauhofs soll nicht 
geändert werden, da sich hier die 
erforderlichen Wasseranschlüsse 
befinden.

Die Größe der geplanten 
Betonbodenplatte ist an die 
Fahrzeugflotte des Bauhofs angepasst.



Systemskizze der geplanten Abscheider Anlage

• Die Größe der Abscheider Anlage wurde für den Bedarf des Bauhofs berechnet



Nutzung der Feuerwehrwaschhalle

Eine alternative Nutzung der Waschhalle der Feuerwehr wurde geprüft und wäre nur unter hohem 
zusätzlichen zeitlichen und logistischen Aufwand möglich.



Nutzung der Feuerwehrwaschhalle 

• Die Kippanhänger können nicht komplett aufgestellt werden und das Zugfahrzeug muss immer abgekoppelt werden, 
um in die Waschhalle zu gelangen.

• Durch die Art der Nutzung der Bauhoffahrzeuge fällt bei der Reinigung, im Gegensatz zu den Feuerwehrfahrzeugen, 
sehr viel grober Schmutz bzw. Schlamm an. Deshalb müsste ein Vorschlammfang in der Halle nachgerüstet werden. 
Dies wäre nachträglich mit einem hohen Aufwand und Kosten in Höhe von ca. 7.000,-€ möglich. Hierfür müssten 
einige Quadratmeter Fliesen und Bodenplatte ausgebaut, ca. fünf Kubikmeter Boden ausgehoben und das fast 3 
Tonnen schwere Bauteil eingesetzt werden, wobei der Einsatz eines hierfür benötigten Kranes kostenmäßig noch 
nicht berücksichtigt ist.

• Die Waschhalle müsste nach jeder Nutzung gereinigt und der Vorschlammfang mindestens wöchentlich geleert 
werden. Für den belasteten Schlamm wäre die Aufstellung eines Containers erforderlich. Die für den  Abtransport 
der Container notwendige Infrastruktur ist am Bauhof vorhanden, ist aber kostenmäßig noch nicht berücksichtigt

• Die Kapazität des verbauten Abscheiders ist nur auf die Nutzung eines Reinigungsgerätes in der Halle ausgelegt. 
( Angaben des Herstellers ) Es darf kein zweiter Wassereintrag zur gleichen Zeit erfolgen, z.B. durch die Nutzung 
eines zusätzlichen Wasserschlauches durch einen zweiten Mitarbeiter. Sonst verliert der Abscheider seine 
Wirksamkeit. 



Zusammenfassung

• Die vorhandene Abscheider Anlage des Waschplatzes auf dem Bauhofgelände erfüllt 
die Vorgaben der EN 858 und DIN 1999-100 nicht.

Der Waschplatz darf in seiner bestehenden Form nicht weiter genutzt werden.

• Die alternative Nutzung der Waschhalle der Feuerwehr Sande wäre nur unter hohem 
zeitlichem und logistischem Aufwand möglich.

• Investitionen in Höhe von ca. 7.000,-€ sind nötig 

• Die Lohnkosten für den zusätzlichen zeitlichen Aufwand betragen jährlich ca. 11.600,-€

• Die Kosten von 25.000,- € für die Erneuerung des Waschplatzes auf dem 
Bauhofgelände hätten sich in weniger als zwei Jahren amortisiert.

• Es wird vorgeschlagen, die Arbeitern zur Erneuerung des Waschplatzes auf dem 
Bauhofgelände auszuschreiben und im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel an den günstigsten Bieter vergeben werden.


